
 Charter - Vertrag     H&K Boots – Charter  
        U.St.Nr. 075/239/02975 
zwischen dem Charterer 
 
Name  ................................................................................................................ 
  
Strasse  ................................................................................................................ 
  
Wohnort ................................................................................................................ 
 
Telefon ........................................................ Fax ...................................... 
 
und dem Vercharterer  (Schiffseigener) vertreten durch  
H&K Boots-Charter: …………………………………..   
 
wird folgender Vertrag geschlossen:  Der Charterer chartert die Segelyacht:  
           „KIMI“ Dehlya 25;                                                          „ MICHELINO“ VIVA 700;                    
 
in der Zeit vom: ......................200 .............Uhr  bis ......................200     .............Uhr 
 
Voraussichtliche Personenzahl:    ........Erwachsene  .........Kinder 
 
Tagespreis € .......... Tage ....... ............€   Kraftstoff €/ltr ............ 
Wochenpreis    ............€   Spiritus     €/ltr ..........  
Sonstiges    ........... € 
./. Rabatt ....... %    ........... € 
Endreinigung       30,- € 
Gesamtbetrag   ..........€ .................................................................... 
 
Zahlungsbedingungen: 
Bei Buchung      100.- € ...............erhalten. ..................... 
Restsumme 2 Wochen vor Charterbeginn  .......... € ...............erhalten....................... 
oder in bar vor Fahrtbeginn     .......... € ...............erhalten....................... 
Kaution nur in bar     .......... € ...............erhalten....................... 
  
Yacht-Übernahme und Rückgabe –Hafen: Bootswerft CHRISTEN in Waren (Kamerun) 
Der Charterer erklärt, dass er oder der Schiffsführer im Besitz eines 
„amtlichen Sportbootführerschein- Binnen“ ist und diesen vor Fahrtbeginn vorzeigen wird. 
 
Die H&K Geschäftsbedingungen sind dem Kunden bekannt. Sie sind Bestandteil des Vertrages. 
 
 
...................200 ....................    ....................200 .................... 
Datum   Ort     Datum   Ort 
 
 
.................................................    .................................................. 

Vercharterer; H&K      Charterer 
 
 
Extras :  Trailern  (nur durch den Vercharterer) zu anderen Revieren in Mecklenburg:  

-,60 €/km + Slipgebühren   
  Kraftstoff in Behältern und Spiritus zum Kochen zum jeweiligen Tagespreis  
 
Bankverbindung: ING-DiBa Kto.Nr.: 0500 304 331 BLZ: 500 105 17 

erstellt 02.04.2009



H&K Boots-Charter              Mecklenburger Seenplatte  2009  
Fahrgebiet: Gesamte „Mecklenburger Seenplatte“.

Geschäftsbedingungen:
Eine Charterbuchung erfolgt erst bei der Anzahlung von 100,- € .
Die Restsumme ist 3 Wochen vor Antritt der Charter fällig. Kann der Charterer die Charter nicht antreten, so teilt er dies 
unverzüglich  mit.  Gelingt  eine  Ersatzcharter,  so  erhält  der  Charterer  seine  Anzahlung  abzüglich  50,-  €  zurück. 
Anderenfalls hat der Vercharterer Anspruch auf die Hälfte der Chartergebühr. Es wird dem Charterer empfohlen 
eine Reiserücktrittskosten -Versicherung abzuschließen.
Bei pünktlicher und mängelfreier Rückgabe der Ausrüstung und der gereinigten Yacht wird die Kaution zurückerstattet.
Der Charterer erklärt ausdrücklich:
...den „amtlichen Sportbootführerschein Binnen mit Antriebsmaschine und unter Segel“ zu besitzen
...die Seemannschaft zu beherrschen und über ausreichende Erfahrung in der Führung einer Yacht zu verfügen
...die gesetzlichen Bestimmungen und die „10 goldenen Regeln für Wassersportler“ einzuhalten
...Yacht, Ausrüstung und Inventar sorgfältig zu behandeln als sei es sein Eigentum
...die Yacht nur mit Bootsschuhen zu betreten.
Mitzubringen für den Törn sind: Bootsschuhe, Handtücher, Schlafsack bzw. Bettwäsche, pers. Sachen.

Während des Törns sind wir zu erreichen: 
H&K Boots-Charter Tel: 05361/ 7721-63  Fax: -73  oder     0177 1542 700
Bootswerft „Christen“ 17192 Waren- Kamerun     Tel: 03991/ 125 503     Fax: 03991/ 180 204 

Der Charterer übernimmt die Yacht auf eigene Verantwortung. Der Vercharterer haftet weder für ihn noch für andere Personen. Der 
Charterer hat sich vor Törnbeginn über die Gegebenheiten des Fahrtgebietes zu informieren, wie z.B. über Strömungen, veränderten 
Wasserständen und Wetterverhältnissen. Wird die Yacht wegen unvorhergesehenen Ereignissen nicht rechtzeitig vom Vercharterer 
zu Verfügung gestellt, so kann der Vercharterer frühestens 48 Stunden danach bei voller Erstattung aller geleisteten Zahlungen aus 
dem Vertrag zurücktreten.  Bei  einer Charterdauer von mehr als 2 Wochen erhöht sich die Frist auf 72 Stunden. Weitergehende 
Ersatzansprüche  sind  ausgeschlossen.  Tritt  der  Charterer  nicht  vom Vertrag  zurück,  so  behält  er  Anspruch  auf  Erstattung  der 
anteiligen Chartergebühr für die Zeit um die die Yacht später einsatzfähig wurde. Eine Verlängerung der Charterzeit ist nur  mit 
Zustimmung des Vercharterers möglich.  Verzögerungen durch Reparaturen,  die während der Charterzeit auftreten,  werden nicht 
vergütet. Verlässt der Charterer die Yacht an einem anderen als vereinbarten Ort, gleich aus welchem Grund, so trägt der Charterer 
alle Kosten für die Rückführung der Yacht zu Wasser oder zu Land. Verspätete Schiffsrückgabe führt zu Ersatzansprüche seitens des 
Vercharterers. Der Vertrag gilt grundsätzlich als verlängert bis zur Rückgabe der Yacht im Heimathafen. Die Yacht wird sauber, 
segelklar und getankt dem Charterer übergeben. Schiffszustand und Vollständigkeit von Ausrüstung und Inventar müssen bei Über- 
und Rückgabe vom Charterer nach Checkliste überprüft und schriftlich dokumentiert werden. 
Schäden an der Yacht und Ausrüstung, die eine Seetüchtigkeit der Yacht nicht beeinträchtigen und die Nutzung der Yacht weiterhin 
ermöglichen,  berechtigen  nicht  zur  Minderung  oder  zum  Rücktritt.  Bei  Schäden,  Kollisionen,  Havarien  oder  sonstigen 
außergewöhnlichen Vorkommnissen ist  unverzüglich  (per  tel.,  fax etc.)  der Vercharterer  zu benachrichtigen.  Beim Schaden am 
Schiff oder an Personen fertigt der Charterer eine Niederschrift darüber an und sorgt für die Gegenbestätigung.  
Das Schleppen eines anderen Schiffes, Törns bei Windstärken über 6 (starker Wind), sowie Nachtfahren sind nicht gestattet. Bei 
offensichtlichen  Rechenfehleren  haben der  Vercharterer  und der  Charterer  das Recht  und die Pflicht  die  Gebühren gemäss  den 
Preisangaben zu korrigieren, ohne das die Rechtswirksamkeit dieses Vertrages berührt wird. 
Gerichtsstand für beide Teile ist Waren.
Übergabe der Yachten bei: Bootswerft „Christen“ in Waren- Kamerun 
Yacht- Übernahme:   Samstag   12.oo – 14.oo         Rückgabe: Samstag 8.oo – 10.oo

Preisangaben  incl. MwSt. incl. Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution.
Ermäßigungen: 10% für die zweite Woche; 10% für die 3.Woche
Yacht Bauj. Kojen Kaution Wochencharter/ Nebens.

April, Mai, Sept., Okt.
Wochencharter/ Haupts.

Juni, Juli, August

Dehlya 25
Yamaha 6 KW

1994
1994

4 500,- € 610,- €/ Woche 770,- €/ Woche

Einzeltage 95,- €/ Tag 120,- €/ Tag

V IVA 700
Yamaha 6 KW

2004
2004

4 500,- € 610,- €/ Woche 770,- €/ Woche

Einzeltage 95,- €/ Tag 120,- €/ Tag
H&K Boots-Charter  P.Klemm; Querbrakenring 32; 38442 Wolfsburg; Tel: 05361/ 7721-63  fax –73; mobil 0177 1542 700
Bootswerft Christen  J.Christen;  Kameruner Weg;  17192 Waren;         Tel: 03991/ 125503   fax: 03991/ 180 204 

erstellt 02.04.2009
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